
Für die Berechnuno- der Ko ten für Dienstrei en der 
fest angest llten Mitarbeiter der Monumenta errnaniae 
historica gelten folgende Bestimmungen: 

§ l. Für die Per onen- und Gepäckbeförd rung 
werden die tat ächlich auf gewendeten o en v r 
gü tet mit dor faßgabe daß für Eisenbahnfahrten 
die II. Klas e, im Au lande au nahmsweise mit Ge 
nehmigung des Abteilungsleiters auc dio I. Kla se, 
für Dampfs faffe die I. Klasse berechnet werden darf. 
Rücl fahrt-, Run drei - und andere Fahrkarten mit 
eimäßigten Prei en ind tunlichst zu b nutzen und 
in Rechnung zu stellen. 

§ 2. Für Zugang und Abgang zu und on der 
Bahn oder sonstigen eisegel genheit ind j 3 J/t 
zu berechnen. E sind aber nur solche Zu- und 
Abgänge anzurechnen, mit velchen ein W echs 1 des 
Nachtqumtiers erbunden ist. Es darf de halb für 
einen Tag höchstens ein Zugang und ein bgang in 
Ansatz kommen. 

§ 3. Für den persönlichen Unterhalt sind Taae- 
gelder zu berechnen, und zwar: 

a) für Deut chland auß 1 Berlin, für Oe terreich 
außer Wien, für die Schw iz, Dänemark, Holland, 
Belgien und für Frankreich außer Pari : 1 O c /(; 

b) für Italien: 10 JI( ; 
c) für Berlin, Wien, Paris und für England außer 

London: 12 elft; 
d) für London: 15 .«. 
§ 4. Tagegeld r ür Rei en in Ländern, welche 

1n § 3 nicht besonders aufgeführt ind, sind durch 
Vereinbarung zwi chen dem Abteilungsleitei und 
dem Mitarbeit r festzu tell n. Der Abteilung leiter 
kann auch für einzelne außergewöhnliche Fälle, 
welche eine Erhöhung der Tageg Ider rechtfertigen, 
eine Erhöhung um den Betrag von höch ten 3 J/t 
genehmigen. 
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